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Synoptische Darstellung
	Geltendes Recht
	Vorentwurf
	Erläuterungen
	Anträge / Bemerkungen

	Planungs- und Baugesetz
(vom 7. September 1975)
	Entwurf Planungs- und Baugesetz
(Änderung vom …………, Justierung)
	
	

	
	Der Kantonsrat,
	
	

	
	nach Einsichtnahme in den Antrag des Regierungsrates vom (…) und der [Kommission] vom (…),
	
	

	
	beschliesst:
	
	

	
	I.	Das Planungs- und Baugesetz vom (…) wird wie folgt geändert:
	
	

	
	
	
	

	A. Begrenzung 
	A. Begrenzung
	
	

	§ 47. 	1 Die Bauzonen sind innerhalb des Siedlungsgebiets auszuscheiden.
	Abs. 1 unverändert.
	
	

	
	2	Für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben können aus wichtigen raumplanerischen Gründen ausserhalb des Siedlungsgebiets Zonen für öffentliche Bauten ausgeschieden oder Gestaltungspläne im Sinne von § 84 Abs. 2 PBG festgesetzt werden.
	Durchstossung: Bauzonen sind innerhalb des im kantonalen Richtplans festgelegten Siedlungsgebiets auszuscheiden. Die Inanspruchnahme von Landwirtschaftsgebiet für öffentliche Aufgaben (sogenannte «Durchstossung») soll in Ausnahmefällen aber möglich sein. Dieser Handlungsspielraum ermöglicht den Gemeinden, öffentliche Aufgaben ausserhalb des Siedlungsgebiets vorzusehen. Dabei sind den Anforderungen des kantonalen Richtplans (vgl. Richtplantext, Pt. 3.2) Rechnung zu tragen.  
	

	
	
	
	

	III. Kernzonen
	III. Kernzonen
	
	

	§ 50. 	1 Kernzonen umfassen schutzwürdige Ortsbilder, wie Stadt- und Dorfkerne oder einzelne Gebäudegruppen, die in ihrer Eigenart erhalten oder erweitert werden sollen.
	Abs. 1 unverändert.
	
	

	2 Die Bau- und Zonenordnung kann das Bauen auf die Strassengrenze, die Verkehrsbaulinie oder bestehende Baufluchten und, unter Wahrung schutzwürdiger nachbarlicher Interessen, an die Grundstückgrenze vorschreiben, das Bauen bis auf die Strassengrenze gestatten sowie die Stellung und die Höhenlage der Bauten sonst näher ordnen. Nutzungsziffern sind nur zulässig, soweit sie dem Zonenzweck nicht zuwiderlaufen.
	2 Die Bau- und Zonenordnung kann das Bauen auf die Strassengrenze, die Verkehrsbaulinie oder bestehende Baufluchten und, unter Wahrung schutzwürdiger nachbarlicher Interessen, an die Grundstückgrenze vorschreiben, das Bauen bis auf die Strassengrenze gestatten sowie die Stellung der Bauten sonst näher ordnen. Nutzungsziffern sind nur zulässig, soweit sie dem Zonenzweck nicht zuwiderlaufen.
	Massgebendes Terrain, Variante 1 und 2: Dass die Bau- und Zonenordnung die Höhenlage der Bauten in Kernzonen (bzw. in Quartiererhaltungszonen; vgl. § 50a Abs. 2 PBG) näher ordnen kann, ergibt sich neu aus § 253c Abs. 2 VE-PBG (Variante 1) bzw. § 253c Abs. 4 VE-PBG (Variante 2). Bei der städtebaulichen Gestaltung von Kernzonen und Quartiererhaltungszonen handelt es sich um einen planerischen Grund, welcher eine Festlegung des massgebenden Terrains nach § 253c Abs. 2 bzw. Abs. 4 VE-PBG rechtfertigt. Eine ausdrückliche Erwähnung der Höhenlage in § 50 Abs. 2 PBG ist deshalb nicht mehr notwendig.
	

	3 Die Bau- und Zonenordnung kann besondere Vorschriften über die Masse und die Erscheinung der Bauten enthalten; dabei sind, soweit und sofern die Eigenart der bestehenden Überbauung es rechtfertigt und die Verhältnisse es gestatten, unter Vorbehalt der Bestimmung über die höchstzulässige Fassadenhöhe Abweichungen von den kantonalrechtlichen Vorschriften über die Grenz- und Gebäudeabstände sowie über die Fassadenhöhe erlaubt.
	Abs. 3 unverändert.
	
	

	
	
	
	

	C. Ausnahmebewilligungen
	C. Ausnahmebewilligungen
	
	

	§ 220 	1 Von Bauvorschriften ist im Einzelfall zu befreien, wenn besondere Verhältnisse vorliegen, bei denen die Durchsetzung der Vorschriften unverhältnismässig erscheint.
	Abs. 1 unverändert.
	
	

	
	1bis Eine Befreiung von Bauvorschriften ist auch bei befristeten Zwischennutzungen, die von der festgelegten Nutzweise abweichen, möglich.
	Zwischennutzung, Variante 1: Die neue Bestimmung in § 220 Abs. 1bis VE-PBG sieht vor, dass insbesondere auch bei befristeten Zwischennutzungen eine Ausnahmebewilligung erteilt werden kann. Mit dieser neuen Regelung sollen auch nicht zonenkonforme Nutzungen von brachliegenden Arealen oder leerstehenden Liegenschaften für eine zeitlich beschränkte Frist ermöglicht werden. Für die Festlegung einer Frist sind die örtlichen Baubehörden im Rahmen der jeweiligen Baubewilligungsverfahren zuständig. 
Die geänderte Fassung von § 220 Abs. 1bis VE-PBG entbindet die Gemeinden nicht von der Prüfung der übrigen  Vorschriften des kantonalen und eidgenössischen Rechts, wie bspw. die Umweltschutzgesetzgebung, gesundheits- und feuerpolizeiliche Vorschriften usw.
	

	2 Ausnahmebewilligungen dürfen nicht gegen den Sinn und Zweck der Vorschrift verstossen, von der sie befreien, und auch sonst keine öffentlichen Interessen verletzen, es sei denn, es würde die Erfüllung einer dem Gemeinwesen gesetzlich obliegenden Aufgabe verunmöglicht oder übermässig erschwert
	Abs. 2 unverändert.
	
	

	3 Ein Nachbar darf durch Ausnahmebewilligungen von Vorschriften, die auch ihn schützen, nicht unzumutbar benachteiligt werden; Ausnahmebewilligungen dürfen jedoch nicht von der Zustimmung des Nachbarn abhängig gemacht werden.  
	3 Die Nachbarschaft darf durch Ausnahmebewilligungen von Vorschriften, die auch ihn schützen, nicht unzumutbar benachteiligt werden; Ausnahmebewilligungen dürfen jedoch nicht von der Zustimmung der Nachbarschaft abhängig gemacht werden.  
	Redaktionelle Anpassung

	

	
	
	
	

	Nutzweise
	Nutzweise
	
	

	§ 253 	Die Vorschriften über die Nutzweise bestimmen, welchem Zweck Bauten dienen dürfen oder müssen.
	Abs. 1 unverändert.
	
	

	
	2 Die Bau- und Zonenordnung kann befristete Zwischennutzungen zulassen, die von der festgelegten Nutzweise abweichen.
	Zwischennutzung, Variante 2: Die geänderte Fassung von § 253 Abs. 2 VE-PBG ermächtigt Gemeinden, in ihren Bau- und Zonenordnungen befristete Zwischennutzungen als Nutzweise zuzulassen (Ermächtigungsklausel). 
	

	
	3 Die Nachbarschaft darf durch befristete Zwischennutzungen nicht mehr benachteiligt werden, als dies bei der vorgeschriebenen Nutzweise zu erwarten wäre.
	Zwischennutzung, Variante 2: Werden befristete Zwischennutzungen zugelassen, die von der festgelegten Nutzweise abweichen, darf die Nachbarschaft nicht mehr belastet werden, als dies bei einer zonenkonformen Nutzung zu erwarten wäre. 
	

	
	
	
	

	
	Das massgebende Terrain
	Massgebendes Terrain, Variante 1 und 2: Das massgebende Terrain soll neu auf Gesetzesstufe geregelt werden (aktuell in § 5 ABV). Der Begriff stellt eine wichtige Bezugsgrösse für weitere Baubegriffe dar.

	

	
	I. Grundsatz
	
	

	
	§ 253b.	1 Als massgebendes Terrain gilt der natürlich gewachsene Geländeverlauf.
	Massgebendes Terrain, Variante 1: Diese Bestimmung entspricht § 5 Abs. 1 Satz 1 ABV in der Fassung vom 1. März 2017. Grundsätzlich gilt der natürlich gewachsene Geländeverlauf als massgebendes Terrain. Es handelt sich um den durch natürliche Prozesse entstandenen Geländeverlauf.
	

	
	2 Kann dieser infolge früherer Abgrabungen oder Aufschüttungen nicht mehr erkannt werden, ist er in erster Linie mit Hilfe früherer Baubewilligungsakten des Baugrundstücks und in zweiter Linie ausgehend vom natürlichen Geländeverlauf der Umgebung zu bestimmen.
	Massgebendes Terrain, Variante 1: Bestehen Anhaltspunkte, dass das Baugrundstück zu einem früheren Zeitpunkt (teilweise) abgegraben oder aufgeschüttet wurde, ist der natürlich gewachsene Geländeverlauf in erster Linie mit Hilfe früherer Baugesuchsakten des Baugrundstücks herzuleiten. Sofern sich das massgebende Terrain nicht aus den Akten des Baugrundstücks herleiten lässt, ist dieses ausgehend vom natürlich gewachsenen Geländeverlauf auf den Nachbargrundstücken herzuleiten. Soweit der natürlich gewachsene Geländeverlauf auf den Nachbargrundstücken erkannt werden kann, ist er durch Interpolation auf das Baugrundstück zu übertragen. Die Grundeigentümerschaft ist gestützt auf § 229 Abs. 1 PBG berechtigt, Nachbargrundstücke zu betreten, soweit es für die Erstellung oder Veränderung nötig ist. 
Im Vergleich mit § 5 Abs. 1 Satz 2 ABV in der Fassung vom 1. März 2017 wird der Beizug früherer Baubewilligungsakten neu ausdrücklich als Massnahme zur Ermittlung des natürlich gewachsenen Geländeverlaufs genannt.

	

	
	II. Abweichungen
	
	

	
	§ 253c.	1 Als massgebendes Terrain gilt der im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Bestimmung bestehende Geländeverlauf
	Massgebendes Terrain, Variante 1: Der bestehende Geländeverlauf entspricht jenem Terrain, das im Zeitpunkt des Inkrafttretens von § 253c VE-PBG besteht (bzw. bestanden hat). Spätere Abgrabungen oder Aufschüttungen bleiben unbeachtlich. Bei solchen späteren Terrainveränderungen ist deshalb eine saubere, vollständige Dokumentation der Bauakten durch die Gemeinde  von grosser Bedeutung.
	

	
	a.	wenn der natürlich gewachsene Geländeverlauf nach § 253b Abs. 2 nicht mehr bestimmt werden kann oder
	Massgebendes Terrain, Variante 1: Kann der natürlich gewachsene Geländeverlauf auch mit Hilfe früherer Baubewilligungsakten des Baugrundstücks und/oder ausgehend vom natürlich gewachsenen Geländeverlauf der Umgebung nicht mehr ermittelt bzw. hergeleitet werden, gilt der bestehende Geländeverlauf als massgebendes Terrain.
Es müssen keine weiteren aufwendigen Abklärungen zur Feststellung des natürlich gewachsenen Geländeverlaufs wie z.B. photogrammetrische Auswertungen alter Luftbildaufnahmen, vorgenommen werden. Auch alte Karten (wie z.B. die Siegriedkarte oder die Schweizerische Landeskarte) müssen nicht zwingend konsultiert werden. Diese Karten verfügen über eine Äquidistanz von 10 m und sind deshalb nicht geeignet, um den natürlich gewachsenen Terrainverlauf für ein einzelnes Baugrundstück in der erforderlichen Genauigkeit zu ermitteln. Auch die Lagegenauigkeit der entsprechenden Aufnahmen ist nicht ausreichend.
	

	
	b.	wenn das Gelände zu einem früheren Zeitpunkt zu Zwecken des Materialabbaus, der Materialablagerung, im Zusammenhang mit der Aufschüttung von Landanlagen oder im öffentlichen Interesse erheblich verändert wurde.
	Massgebendes Terrain, Variante 1: Wurde das Gelände zu einem früheren Zeitpunkt im öffentlichen Interesse (z.B. im Zusammenhang mit dem Strassenbau oder infolge Materialabbaus) erheblich verändert, würde es zu unzweckmässigen Resultaten führen, wenn sich das massgebende Terrain am natürlich gewachsenen Geländeverlauf orientieren müsste. In solchen Fällen gilt deshalb der bestehende Geländeverlauf als massgebendes Terrain.
	

	
	2 Die Gemeinden können das massgebende Terrain aus planerischen oder erschliessungstechnischen Gründen in der Bau- und Zonenordnung gebietsweise oder im Baubewilligungsverfahren festlegen.
	Massgebendes Terrain, Variante 1: Die Gemeinden können das massgebende Terrain aus planerischen oder erschliessungstechnischen Gründen in einem Planungs- oder im Baubewilligungsverfahren festlegen, ohne dabei an den natürlich gewachsenen bzw. den bestehenden Geländeverlauf gebunden zu sein. Diese Bestimmung entspricht weitgehend § 5 Abs. 2 ABV in der Fassung vom 1. März 2017.
Sofern das massgebende Terrain in einem Planungsverfahren festgelegt werden soll, hat dies auf Stufe der Bau- und Zonenordnung (Ergänzungsplan) zu erfolgen.
	

	
	
	
	

	
	Das massgebende Terrain
	Massgebendes Terrain, Variante 2: Das massgebende Terrain soll neu auf Gesetzesstufe geregelt werden (aktuell in § 5 ABV). Der Begriff stellt eine wichtige Bezugsgrösse für weitere Baubegriffe dar.
	

	
	§ 253b.	1 Als massgebendes Terrain gilt für Neubauten der bei Einreichung des Baugesuchs bestehende Verlauf des Bodens.
	Massgebendes Terrain, Variante 2: Das massgebende Terrain wird weitgehend nach den Bestimmungen zum bisher verwendeten Begriff des gewachsenen Bodens definiert (vgl. § 5 ABV in der bis 28. Februar 2017 gültigen Fassung). Der gewachsene Boden wird neu als massgebendes Terrain bezeichnet, da zahlreiche Baubegriffe und Messweisen diese Bezeichnung verwenden.
Bei Neubauten ist der tatsächlich vorhandene Terrainverlauf zum Zeitpunkt der Einreichung des Baugesuchs massgebend.
	

	
	2 Auf frühere Verhältnisse ist zurückzugreifen, wenn der Boden
	Massgebendes Terrain, Variante 2: Allfällige Terrainveränderungen, welche im Zeitraum der letzten zehn Jahre vorgenommen wurden, bleiben unberücksichtigt. Darüber hinaus fallen auch Terrainveränderungen ausser Betracht, die im Hinblick auf eine beabsichtigte Nutzung oder zur Umgehung von Bauvorschriften vorgenommen wurden.
	

	
	a. innert eines Zeitraums von 10 Jahren vor der Baueingabe in einem im Zeitpunkt der Ausführung der Bewilligungspflicht unterliegenden Ausmass aufgeschüttet oder abgegraben;
	§ 5 Abs. 2 lit. a ABV in der bis 28. Februar 2017 gültigen Fassung sah vor, dass Aufschüttungen, die innert eines Zeitraums von 10 Jahren vor der Baueingabe vorgenommen wurden, unberücksichtigt bleiben, wenn das neue Terrain in der baurechtlichen Bewilligung oder in einem förmlichen Planungs- oder Projektgenehmigungsverfahren nicht ausdrücklich als künftig gewachsener Boden erklärt worden ist. Auf diesen Vorbehalt kann verzichtet werden, weil die Gemeinden gemäss § 253b Abs. 4 VE-PBG neu die Möglichkeit erhalten, das massgebende Terrain in der Bau- und Zonenordnung gebietsweise oder im Baubewilligungsverfahren abweichend vom bestehenden (bzw. dem bei Einreichung des ursprünglichen Baugesuchs bestehenden) Geländeverlauf festzulegen. Dass solche abweichenden Festlegungen des massgebenden Terrains der allgemeinen Regelung des Begriffs vorgehen, ist selbstverständlich und muss nicht ausdrücklich im Gesetz erwähnt werden.
	

	
	b. im Hinblick auf die beabsichtigte Nutzung des Grundstückes oder zur Umgehung von Bauvorschriften umgestaltet worden ist.
	
	

	
	3 Bei Erweiterungs- oder Umbauten gilt der bei Einreichung des ursprünglichen Baugesuchs bestehende Verlauf des Bodens.
	Massgebendes Terrain, Variante 2: Die vormalige Regelung des gewachsenen Bodens erwies sich hinsichtlich Um- und Erweiterungsbauten als unzureichend (vgl. Urteil des Verwaltungsgerichts vom 28.09.2005). Bei Um- oder Erweiterungsbauten ist in Umsetzung dieser Rechtsprechung auf den Geländeverlauf zum Zeitpunkt der Einreichung des ursprünglichen Baugesuchs («Stammbaubewilligung») abzustellen. Einerseits könnten Um- oder Erweiterungsbauten ansonsten aufgrund von Abgrabungen oder anderen Terrainveränderungen bereits mit ihrer Fertigstellung baurechtswidrig werden. Andererseits könnte sich die Grundeigentümerschaft durch gezielte Terrainveränderungen Vorteile verschaffen, die nicht im Sinne der Gesetzgebung sind. Der frühere Terrainverlauf lässt sich aufgrund der seinerzeit genehmigten Pläne in der Regel ohne weiteres feststellen.
	

	
	4 Die Gemeinden können das massgebende Terrain aus planerischen oder erschliessungstechnischen Gründen in der Bau- und Zonenordnung gebietsweise oder im Baubewilligungsverfahren festlegen.
	Massgebendes Terrain, Variante 2: Die Gemeinden können das massgebende Terrain aus planerischen oder erschliessungstechnischen Gründen in einem Planungs- oder im Baubewilligungsverfahren festlegen, ohne dabei an den bestehenden bzw. den bei Einreichung des ursprünglichen Baugesuchs bestehenden Geländeverlauf gebunden zu sein. Diese Bestimmung entspricht weitgehend § 5 Abs. 2 ABV in der Fassung vom 1. März 2017.
Sofern das massgebende Terrain in einem Planungsverfahren festgelegt werden soll, hat dies auf Stufe der Bau- und Zonenordnung (Ergänzungsplan) zu erfolgen.
	

	
	
	
	

	2. Abstände von Territorialgrenzen, Wald, Gewässern und von durch Baulinien gesicherten Anlagen
	2. Abstände von Territorialgrenzen, Wald, Bauzonengrenzen und von durch Baulinien gesicherten Anlagen
	Abstandsregelung: Im Interesse der Trennung von Siedlungs- und Landwirtschaftsgebiet soll eine einheitliche Abstandsregelung bezüglich der Grenze zwischen Bau- und Landwirtschaftszone (Bauzonengrenze) eingeführt werden. Damit werden die Voraussetzungen für einen einheitlichen Vollzug geschaffen, ohne dass Anpassungen der kommunalen Bau- und Zonenordnungen notwendig werden.
	

	
	C. Abstand zur Bauzonengrenze
	
	

	
	§ 263. 	1 Der Abstand von Gebäuden in der Bauzone zur Landwirtschaftszone beträgt 
	Abstandsregelung: In Absatz 1 wird festgehalten, welchen Abstand Gebäude, die in der Bauzone liegen, gegenüber der Landwirtschaftszone mindestens aufzuweisen haben.

	

	
	a.	bei oberirdischen Gebäude 3,5 m,
	Abstandsregelung: Bei oberirdischen Gebäuden beträgt der Abstand 3,5 m.
	

	
	b.	bei unterirdischen Bauten, Unterniveaubauten, Kleinbauten und Anbauten 1,5 m.
	Abstandsregelung: Bei unterirdischen Bauten, Unterniveaubauten, Kleinbauten und Anbauten verringert sich das Mass auf 1,5 m. Der kantonale Mindestabstand gemäss Abs. 1 lit. b geht der Bestimmung gemäss § 269 PBG vor, sofern Grundstücksgrenze und Bauzonengrenze zusammenfallen.
	

	
	2 § 49 Abs. 3 ist nicht anwendbar und die Begründung von Näherbaurechten ist ausgeschlossen.
	
	

	
	
	
	

	Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 14. September 2015
	Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 14. September 2015
	
	

	1 Die Gemeinden passen ihre Bau- und Zonenordnungen bis spätestens acht Jahre ab Inkrafttreten dieses Gesetzes an die Änderung vom 14. September 2015 an.
	1 Die Gemeinden passen ihre Bau- und Zonenordnungen bis spätestens am 29. Februar 2028 an die Änderung vom 14. September 2015 an.
	Fristerstreckung: Gemäss der gültigen Fassung der Übergangsbestimmung zur Änderung vom 14. September 2015 passen die Gemeinden ihre BZO bis spätestens acht Jahre ab Inkrafttreten dieser Änderung an die Vorgaben der Harmonisierung an. Die Änderung trat am 1. März 2017 in Kraft. Die Umsetzungsfrist dauert somit gemäss geltendem Recht bis am 28. Februar 2025. Es zeichnet sich ab, dass einzelne Gemeinden diese Frist nicht werden einhalten können. Es erscheint zweckmässig, den Gemeinden eine einmalige Verlängerung der oben genannten Frist um drei Jahre bis am 29. Februar 2028 zu gewähren.
	

	2 Bis zur Anpassung der Bau- und Zonenordnung bleiben die folgenden Bestimmungen in der vor Inkrafttreten der Änderung vom 14. September 2015 gültigen Fassung anwendbar: §§ 49, 49 a, 50, 58, 71, 73, 76, 96, 97, 100, 251, 253 a, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 269, 270, 273, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 292, 304.
	2 Bis zur Anpassung der Bau- und Zonenordnung bleiben die folgenden Bestimmungen in der vor Inkrafttreten der Änderung vom 14. September 2015 gültigen Fassung anwendbar: §§ 49, 49 a, 50, 58, 71, 73, 76, 96, 97, 100, 251, 253 a, 253b, (253c), 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 269, 270, 273, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 292, 304.
	Fristerstreckung: Die Liste jener Bestimmungen die bis zur Anpassung der Bau- und Zonenordnung in der vor Inkrafttreten der Änderung vom 14. September 2015 gültigen Fassung anwendbar bleiben, wird gemäss den neuen Bestimmungen zum massgebenden Terrain (vgl. oben) um § 253b (und 253c [nur bei Umsetzung von Variante 1]) ergänzt.
	

	3 Nach bisherigem Recht erlassene Sonderbauvorschriften und Gestaltungspläne bleiben gültig. Sie müssen nicht angepasst werden.
	Abs. 3 unverändert.
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	II.	Diese Gesetzesänderung untersteht dem fakultativen Referendum.
	
	

	
	III.	Mitteilung an den Regierungsrat.
	
	

	
	
	
	




	Geltendes Recht
	Vorentwurf
	Erläuterungen
	Anträge / Bemerkungen

	Allgemeine Bauverordnung (ABV)
(vom 22. Juni 1977)
	Allgemeine Bauverordnung (ABV)
(vom …………)
	
	

	
	Der Regierungsrat beschliesst,
	
	

	
	
	
	

	
	Die Allgemeine Bauverordnung wird wie folgt geändert:
	
	

	§ 5. 	1	Als massgebendes Terrain gilt der natürlich gewachsene Geländeverlauf. Kann dieser infolge früherer Abgrabungen und Aufschüttungen nicht mehr festgestellt werden, ist vom natürlichen Geländeverlauf der Umgebung auszugehen.
	§ 5 wird aufgehoben
	Massgebendes Terrain, Variante 1 und 2: Der Begriff des massgebenden Terrains wird neu in § 253b bzw. § 253c VE-PBG auf Gesetzesstufe geregelt. Der Begriff stellt eine wichtige Bezugsgrösse für weitere Baubegriffe dar. 
	

	2	Aus planerischen oder erschliessungstechnischen Gründen kann das massgebende Terrain in einem Planungs- oder im Baubewilligungsverfahren abweichend festgelegt werden.
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	






Weitere Anträge / Bemerkungen
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